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       24. Februar 2026 

Neuaufnahmen von Vereinen/ sonstigen Mitgliedern 

 
Gemäß §12 der BLSV-Satzung und §3 der Aufnahmeordnung werden folgende Vereine/ 
sonstige Mitglieder zum 19.02.2026 aufgenommen: 
 
Sportbezirk München-Stadt 

• Munich Kangaroos e.V.; 1. Vors. Natascha Lohmeyer, Senserstr. 11, 81371 
München, V15104 
 

Sportbezirk Oberbayern 

• DC Woipadinger e.V., Krs Mühldorf, 1. Vors Richard Kienzl, Holzhäusl 7, 84539 
Ampfing, V15103 

 
Sportbezirk Schwaben 

• Gemeinschaft zur Sportförderung Mindelheim, Krs Unterallgäu/ Memmingen, 1. 
Vors. Benjamin Adelwarth, Krankenhausstr. 11, 87719 Mindelheim, V72486 

• 1. FC Lechfeld, Krs Augsburg-Land, 1. Vors. Manuel Kotarba, Haydnstraße 5, 
86836 Klosterlechfeld, V72487 

 
 
Innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Veröffentlichung sind die Mitglieder des BLSV 
berechtigt, Einspruch gegen die Mitgliedschaft zu erheben. 
 
 
 

Weiterführung der Mitgliedschaft 

 
Nachfolgende Vereine/ sonstige Mitglieder bestehen weiterhin als Mitglied im BLSV, da sie von 
ihrem Austitt aus dem Verband zurücktreten. 
 

Vereinsnummer Vereinsname 

10008 SC Maisach e.V. 

 
 
 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Gemäß §13 Abs. 1 der BLSV-Satzung endete die Mitgliedschaft nachfolgender Vereine/ 
sonstiger Mitglieder zum 31.12.2025 durch Erlöschen der Organisation: 
 

Vereinsnummer Vereinsname 

72386 Ruderfreunde Königswinkel e.V. 

14040 Reitschule Pegasus Berg 

11432 SV Landheim Ammersee 

51087 BSC Lauf 

11241 Skibobclub Ottobrunn e.V. 



 

 
  

15000 Box Klub Oberland e.V. 

61300 TAUCHSPORTCLUB Aschaffenburg e.V. 

71689 SKICLUB SPORTIQUE Obergünzburg e.V. 

 
 
 
 
 
Der BLSV e.V. als Verantwortlicher verarbeitet diese Daten im Rahmen seiner 
satzungsmäßigen Bestimmungen und wird diese insbesondere in den Verbansmitteilungen 
publizieren. 
 
Betroffene haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, soweit kein Speicherzweck 
mehr gegeben ist, Datenübertragung, Widerspruch und Widerruf bei Datenverarbeitung auf 
Grund einer Einwilligung sowie das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde. 
 


